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Stadt: Weinsberg 
Gemarkung: Grantschen 

Bebauungsplan gem. § 13a BauGB und örtliche 
Bauvorschriften 

„Wetterisch 3, 1. Änderung“ 
Maßstab 1 : 500        
Auszug aus dem Liegenschaftskataster gefertigt und zum Bebauungsplan ausgearbeitet. 
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Untergruppenbach, den 17.12.2019 / 28.05.2020  

Verfahrenshinweise für den Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften 
(§ 74 LBO) 

Aufstellungsbeschluss (§ 2 (1), § 13a BauGB) und  

Auslegungsbeschluss (§ 3 (2) BauGB) am 21.01.2020

Ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses (§ 2 (1) BauGB) 

und ortsübliche Bekanntmachung der Auslegung am 31.01.2020

Öffentliche Auslegung (§ 3 (2) BauGB)                               vom 10.02.2020 bis  11.03.2020

Satzungsbeschluss des Bebauungsplans (§ 10 (1) BauGB) und 

der örtlichen Bauvorschriften (§ 74 (1) i. V. mit § 74 (7) LBO) am 30.06.2020

Ausgefertigt:       Weinsberg, den .............................. 

Thoma, Bürgermeister

Ortsübliche Bekanntmachung des Bebauungsplans und der örtlichen 
Bauvorschriften und In-Kraft-Treten (§ 10 (3) BauGB) am 10.07.2020

Zur Beurkundung:

Thoma, Bürgermeister

Textteil für den Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften 

Rechtsgrundlagen: §§ 2, 9, 10 und 13a des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 03.November 2017 (BGBI. I S. 3634) und § 4 Gemeindeordnung 
für Baden-Württemberg in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.Juli 2000 (GBl. S. 582, 
ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 23.Februar 2017 (GBl. S. 
99,100) in Verbindung mit § 74 der Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) in der 
Fassung vom 5. März 2010 (GBl. S. 357), mehrfach geändert durch Gesetz vom 18. Juli 
2019 (GBl. S. 313). Es gilt die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786). 

Aufhebungen: Sämtliche innerhalb des räumlichen Geltungsbereichs bisher bestehenden 
örtlichen planungs- und bauordnungsrechtlichen Festsetzungen sowie frühere örtliche 
baupolizeiliche Vorschriften werden aufgehoben. 

Festsetzungen: In Ergänzung der Planzeichnung wird folgendes festgesetzt:  

1. Bebauungsplan „Wetterisch 3, 1. Änderung“ 

 Planungsrechtliche Festsetzungen 

1.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 1 - 15 BauNVO) 

Allgemeines Wohngebiet (WA) - § 4 BauNVO. Die Ausnahmen nach § 4 (3) BauNVO werden 
gemäß § 1 (6) BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplans. 

1.2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 16 - 21a BauNVO) 

a) Grundflächenzahl (vgl. Planeinschrieb) 

b) Höhe baulicher Anlagen 

Die maximale Höhe baulicher Anlagen (Oberkante Dach/Dachfirst) ist in Meter über 
Normalnull als Höchstmaß festgesetzt (HGP). 

1.3 Höhenlage baulicher Anlagen (§ 9 (3) BauGB, §§ 16 u. 18 BauNVO) 

Die Erdgeschossfußbodenhöhe - EFH (= Rohfußbodenhöhe) der Hauptgebäude ist im 
Bebauungsplan in Normalnullhöhe (m üNN) und als Höchstmaß festgesetzt. 

1.4 Bauweise (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO) 

Offene Bauweise, zugelassen sind nur Einzelhäuser ( ). 

1.5 Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden (§ 9 (1) Nr. 6 BauGB) 

Die zulässige Zahl der Wohnungen ist begrenzt auf zwei Wohnungen im Einzelhaus. 

1.6 Überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, §§ 23 BauNVO) 

a) Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Baugrenzen bestimmt. 

b) Ausnahmen gemäß § 23 (3) Satz 3 BauNVO:  

1. untergeordneten Bauteilen wie Gesimse, Dachvorsprünge, Eingangs- und 
Terrassenüberdachungen sowie 

2. Vorbauten wie Wände, Erker, Balkone, Tür- und Fenstervorbauten und Terrassen, wenn 
sie nicht breiter als 5 m sind und von Nachbargrenzen mind. 2 m entfernt bleiben, um bis zu 
3 m überschritten werden. 

Der Abstand zur öffentlichen Fläche muss in allen Fällen mindestens 2 m betragen. 

1.7 Nebenanlagen, Garagen, überdachte und nicht überdachte Stellplätze 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB, §§ 12, 14 und § 23 Abs. 5 BauNVO) 

a) Garagen - eingeschossig - und überdachte Stellplätze sind allgemein nur innerhalb der 
überbaubaren Grundstücksflächen und auf den dafür vorgesehenen Flächen (Ga) 
zulässig. Sie können ausnahmsweise auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen 
zugelassen werden. 

b) Der Ein- und Ausfahrtsbereich von Garagen muss mind. 3 m, der von überdachten 
Stellplätzen (Carports) ohne geschlossene Außenwände mind. 1,0 m Abstand zur 
öffentlichen Verkehrsfläche einhalten. Maßgebend dafür ist die Vorderkante der 
Dachüberstände. 

c) Nicht überdachte Stellplätze sind – im Anschluss an die öffentliche Verkehrsfläche -
allgemein auch auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen zugelassen.  Die 
Vorgaben nach 1.8 a) sind zu beachten. 

d) Sonstige Nebenanlagen, sofern als Gebäude beabsichtigt, sind bis zu einer Größe von 
maximal  40 m³ auf der nicht überbaubaren Grundstücksfläche  zulässig, ihre Anzahl ist 
auf ein (1) Gebäude pro Baugrundstück beschränkt. Zu öffentlichen Verkehrsflächen ist 
ein Mindestabstand von 1,50m einzuhalten. 

1.8 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft (§ 9 (1) Nr. 20 BauGB) 

a) Die Zufahrten zu Garagen und Stellplätzen sowie die offenen Stellplätze dürfen nur mit 
einer dauerhaft wasserdurchlässigen Flächenbefestigung (Rasengitter, Rasenpflaster, 
Dränpflaster oder ähnlichem) erstellt werden. 

Die Verwendung von Pflastermaterial ohne wasserdurchlässige Abstandsfuge oder 
Flächenanteile ist hierbei unzulässig. 

b) Bei der Errichtung von baulichen Anlagen ist der anfallende Mutterboden in nutzbarem 
Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu schützen. 

c) Durch Baumaßnahmen bedingte Bodenverdichtungen sind auf ein Minimum zu 
beschränken. 
Verdichtete Bereiche sind nach Abschluss der Bauarbeiten durch geeignete Maßnahmen 
wieder wirkungsvoll zu lockern. Bei erforderlichen Geländeaufschüttungen innerhalb des 
Baugebiets darf der Mutterboden des Urgeländes nicht überschüttet werden, sondern ist 
zuvor abzuschieben. Für Auffüllungen ist ausschließlich Aushubmaterial (Unterboden) zu 
verwenden. Baustoffe, Bauabfälle und Betriebsstoffe sind so zu lagern, dass Stoffeinträge 
bzw. Vermischungen mit Bodenmaterial auszuschließen sind. 

d) Zum Schutz von nachtaktiven Insekten, Fledermäusen und Vögeln ist die Beleuchtung mit 
insektenschonenden Lampen (LED-Lampen, nicht heiß werdende Lampen und Leuchten) 
mit nach unten gerichteten Leuchtkörpern entsprechend dem aktuellen Stand der Technik 
auszustatten. Es sind Leuchten zu wählen, die kein Streulicht erzeugen. Die 
Außenbeleuchtung ist auf das unbedingte erforderliche Mindestmaß zu beschränken. 
Private Dauerbeleuchtungen sind unzulässig (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB und Abs. la 
BauGB). 

e) Die Entwässerung erfolgt im Mischsystem. 

f) Der als Fläche gem. § 9 (1) Nr. 20 BauGB festgesetzte Bereich ist von jeglicher 
Bebauung freizuhalten (Gewässerrandstreifen entlang des Wetterischbachs). 

1.9 Pflanzzwang (§ 9 (1) Nr. 25 a BauGB) 

a) Pflanzzwang - Einzelbäume (PZ/E): An den im Plan durch Planzeichen festgesetzten 
Stellen sind gebietsheimische, standortgerechte, hochstämmige Obst- und/oder 
Laubbäume zu pflanzen, fachgerecht zu pflegen, dauernd zu unterhalten und bei Abgang 
zu ersetzen. Die örtliche Lage im Lageplan ist nicht bindend. (Artenempfehlung siehe 
Anhang der Begründung). Die Regelungen des Nachbarrechts Baden-Württemberg sind 
zu beachten. 

b) Flächiger Pflanzzwang (PZ): Die mit Pflanzzwang belegten Flächen sind flächig mit 
gebietsheimischen, standortgerechten, Laubsträuchern zu bepflanzen, fachgerecht zu 
pflegen, zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen. (Artenempfehlung siehe Anhang der 
Begründung). 

1.10 Anschluss an öffentliche Verkehrsflächen (§ 9 (1) Nr. 11 BauGB) 

Der befestigte Anschluss an befahrbare öffentliche Verkehrsflächen darf bei 
Baugrundstücken mit bis zu 12 laufenden Metern Verkehrsflächenanschluss maximal 6,0 m 
breit sein. Bei Baugrundstücken mit mehr als 12 laufenden Metern Anschluss an befahrbare 
Verkehrsfläche erhöht sich die maximale befestigte Anschlusslänge auf 50 % der 
angrenzenden Länge. 

1.11 Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen (§ 9 (1) Nr. 21 BauGB) 

Die im Lageplan mit „LR“ dargestellten Flächen sind mit einem Leitungsrecht zur Führung 
eines Abwasserkanals zugunsten der Stadt Weinsberg belastet. Eine Überbauung ist nicht 
zulässig. 

Hinweise: 

a) Im Plangebiet können Funde zutage treten, bei denen es sich um meldepflichtige 
Kulturdenkmale nach § 2 Denkmalschutzgesetz (DSchG) handelt. Solche Funde sind 
unverzüglich einer Denkmalschutzbehörde oder der Gemeinde anzuzeigen (§ 20 DSchG). 

b) Grundwasserableitungen - auch über das öffentliche Abwassernetz - sind unzulässig. 
Grundwassererschließungen sind der Wasserbehörde unverzüglich anzuzeigen. 
Beabsichtigte Maßnahmen, bei denen aufgrund der Tiefe des Eingriffs in den Untergrund 
mit Grundwasserfreilegungen gerechnet werden muss, sind rechtzeitig vor deren 
Ausführung anzuzeigen. Wird im Zuge von Baumaßnahmen unerwartet Grundwasser 
erschlossen, so sind die Arbeiten, die zur Erschließung geführt haben, unverzüglich 
einzustellen und das Landratsamt als untere Wasserbehörde zu benachrichtigen (§ 43 (1) 
und (6) WG). 

c) Die aktive und passive Nutzung von Solarenergie wird im Sinne einer nachhaltigen und 
ressourcenschonenden Bebauung empfohlen und durch die Südwestorientierung des 
Baugebietes begünstigt. 

d) Zur Verbesserung des lokalen Kleinklimas bzw. zur Rückhaltung von 
Niederschlagswasser wird empfohlen, bei flachen Dächern der Nebengebäude eine 
extensive Dachbegrünung vorzusehen. 

e) Nachrichtlich wird darauf hingewiesen, dass entsprechend § 126 (1) und (2) BauGB die 
Eigentümer von an öffentliche Verkehrsflächen angrenzenden Grundstücken das 
Anbringen von Haltevorrichtungen und Leitungen für Beleuchtungskörper der 
Straßenbeleuchtung einschließlich der Beleuchtungskörper und des Zubehörs sowie 
Kennzeichen und Hinweisschildern für Erschließungsanlagen auf ihrem Grundstück zu 
dulden haben. 

f) Mutterboden, der bei den Baumaßnahmen anfällt, ist gesondert von tieferen 
Bodenschichten abzuheben und zu lagern. Er ist in kulturfähigem, biologisch-aktivem 
Zustand zu erhalten und zur Rekultivierung und Bodenverbesserung zu verwenden (siehe 
§ 202 BauGB). Notwendige Bodenarbeiten sind schonend und unter sorgfältiger 
Trennung von Mutterboden und Unterboden durchzuführen. Bodenverdichtungen sind 
grundsätzlich zu vermeiden. Entstandene Bodenverdichtungen sind nach Abschluss der 
Bautätigkeit aufzulockern. Als Zwischenlager sind Mieten vorzusehen, die den Erhalt der 
Bodenfunktionen nach § 1 BBodSchG gewährleisten. 

g) Zur Minimierung des Oberflächenwasserabflusses wird im landespflegerischen und 
wasserwirtschaftlichen Interesse empfohlen, Zisternen zur Gewinnung von Brauchwasser 
anzulegen. 

h) Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodäten im 
Verbreitungsbereich von Gesteinen der Grabfeld-Formation (Gipskeuper). Diese werden 
von lössführender Fließerde mit im Detail nicht bekannter Mächtigkeit verdeckt. 
Mit einem kleinräumig deutlich unterschiedlichen Setzungsverhalten des Untergrundes 
sowie mit Auffüllungen vorangegangener Nutzungen, die ggf. nicht zur Lastabtragung 
geeignet sind, ist zu rechnen. Ggf. vorhandene organische Anteile können zu zusätzlichen 
bautechnischen Erschwernissen führen. Der Grundwasserflurabstand kann 
bauwerksrelevant sein. 
Verkarstungserscheinungen (offene oder lehmerfüllte Spalten, Hohlräume, Dolinen) sind 
nicht auszuschließen. Sollte eine Versickerung der anfallenden Oberflächenwässer 
geplant bzw. wasserwirtschaftlich zulässig sein, wird auf das Arbeitsblatt DWA-A 138 
(2005) verwiesen und im Einzelfall die Erstellung eines entsprechenden hydrologischen 
Versickerungsgutachtens empfohlen. Wegen der Gefahr einer Verschlechterung der 
Baugrundeigenschaften sowie ggf. von Sulfatgesteinslösung im Untergrund sollte von der 
Errichtung technischer Versickerungsanlagen (z. B. Sickerschächte, Sickerbecken, 
Mulden- Rigolen-Systeme zur Versickerung) Abstand genommen werden. 
Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von 
Bauarbeiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und 
Tragfähigkeit des Gründungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung, bei 
Antreffen verkarstungsbedingter Fehlstellen wie z. B. offene bzw. lehmerfüllte Spalten) 
werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 
durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 

i) Das Planungsvorhaben liegt INNERHALB der Wasserschutzzone III (weiterer 
Zustrombereich) des fachtechnisch abgegrenzten Wasserschutzgebietes ELLHOFEN - IM 
HOH.STEG, ALT. BACH (LUBW-Nr. 125085; Landratsamt Heilbronn).  
Im Bereich des Planungsvorhabens ist mit zementangreifendem Grundwasser aufgrund 
sulfathaltiger Gesteine zu rechnen sowie, insbesondere im Talbereich des Grantschener 
Bächle und der Sulm, mit hochstehendem Grundwasser zu rechnen. 

j) Das Planungsgebiet liegt innerhalb der Bergbauberechtigung „Sülzbacher Grubenfeld l", 
die zur Aufsuchung und Gewinnung von Steinsalz berechtigt. Rechtsinhaber der 
Berechtigung ist das Land Baden-Württemberg, vertreten durch das Finanzministerium. 
Eine Gewinnung von Steinsalz fand in diesem Feld im Bereich des Bebauungsplanes 
bisher nicht statt. Sollte zukünftig die Aufsuchung und Gewinnung von Steinsalz in dem 
vorgenannten Feld im Bereich des Bebauungsplanes aufgenommen werden, können 
bergbauliche Einwirkungen auf Grundstücke nicht ausgeschlossen werden. Für daraus 
entstehende Bergschaden im Sinne von § 114 des Bundesberggesetzes (BBergG) vom 
13.08.1980 (BGBI. IS. 1310) würde Schadenersatz nach §§ 115 ff. BBergG geleistet. 

k) An das Plangebiet grenzen landwirtschaftliche Flächen an. Die von dort ausgehenden 
Emissionen (z. B. Staub und Spritzmittelabdrift) bei üblicher Bewirtschaftung, sind zu 
dulden bzw. durch Vorkehrungen auf den Baugrundstücken zu minimieren. 

l) Bei der Verwendung von Metall als Baustoff (Blei, Kupfer, Zink) ist verwitterungsfeste 
Beschichtung zwingend. 

2. Örtliche Bauvorschriften 
für den Geltungsbereich des Bebauungsplans „Wetterisch 3, 1. 
Änderung“ 

2.1 Äußere Gestaltung (§ 74 (1) Nr. 1 LBO) 

a) Dachform und Dachneigung der Hauptgebäude: Entsprechend Planeintrag. 

 Dachform der Garagen - soweit sie nicht in das Hauptgebäude integriert sind -
ausschließlich Satteldach oder begrüntes Flachdach (bis DN 10°). Freistehende 
überdachte Stellplätze (Carports) sind mit Flachdachkonstruktionen (DN max. 10°) zu 
versehen (Dachbegrünung bei Carports nicht zwingend). 

b) Anlagen zur Nutzung von Solarenergie auf Flachdächern: 
Aufgeständerte Sonnenkollektoren, Solarenergie- und Fotovoltaikanlagen müssen zur 
Außenkante des Daches einen Mindestabstand von 0,80m einhalten. 

c) Farbgebung der Dächer: rot, rotbraun, braun, grau oder anthrazitfarben, glänzende 
Materialien sind unzulässig. Solare Energiegewinnungsanlagen sind hiervon 
ausgenommen. Bei Doppelhaushälften und Hausgruppen ist die Farbgebung der Dächer 
einheitlich zu wählen. Parabolantennen sind farblich ihrem Hintergrund anzugleichen. 

d) Dachaufbauten: Mit den Außenkanten von Dachgauben ist mindestens ein Abstand von 
0,75 m in der Höhe vom First und mindestens 1,5 m von den seitlichen Dachrändern 
einzuhalten. 

e) Farbgebung der Außenfassaden: Leuchtende oder reflektierende Farben bzw. Materialien 
sind unzulässig. 

2.2 Einfriedungen und Stützmauern (§ 74 (1) Nr. 3 LBO) 

a) Einfriedungen 
Entlang der öffentlichen Verkehrsflächen sind Einfriedungen nur als Hecken aus 
gebietsheimischen Sträuchern (z.B. Wildrose, Holunder, Hasel, Liguster, Schneeball, 
Hartriegel, Hainbuche)  – auch mit darin einbezogenem Maschen- oder Knüpfdraht – bis 
1,5 m Höhe zulässig. 

Von Fußwegen, befahrbaren öffentlichen Verkehrsflächen (d.h. nicht von 
fahrbahnbegleitenden Gehwegen, Verkehrsgrünflächen, Pflanzquartieren) ist mit 
jeglichen Einfriedungen ein Grenzabstand von mindestens 0,5 m einzuhalten. 
Zugelassen sind nur Zäune, die im Höhenbereich bis 20 cm über dem Boden 
Kleinsäugetiere in ihrer Bewegungsfähigkeit nicht behindern (Durchschlupf). 

b) Stützmauern 
Von öffentlichen Fußwegen, befahrbaren öffentlichen Verkehrsflächen (nicht von 
fahrbahnbegleitenden Gehwegen, Verkehrsgrünflächen, Pflanzquartieren) und 
Feldwegen ist mit Stützmauern ein Grenzabstand von mindestens 0,5 m einzuhalten. 

2.3 Unbebaute Flächen der bebauten Grundstücksteile (§ 74 (1) Nr. 3 LBO)  

Die nicht überbauten Flächen der bebauten Grundstücke müssen Grünflächen sein, soweit 
diese Flächen nicht für eine andere zulässige Verwendung benötigt werden. 

Freiflächen müssen, soweit sie vom öffentlichen Straßenraum her einsehbar oder 
Bestandteil desselben sind, so gestaltet und gepflegt werden, dass sie das Ortsbild nicht 
beeinträchtigen. Wo immer möglich, ist eine Entsiegelung von Freiflächen durch die 
Verwendung von Rasenflächen oder Grünstreifen anzustreben. Für die Bepflanzung sind 
bevorzugt gebietsheimische Laubgehölze und hochstämmige Obstbäume zu verwenden. 

Lose Materialien und Steinschüttungen sind nicht zulässig. 

2.4 Niederspannungsfreileitungen (§ 74 (1) Nr. 5 LBO) 

Niederspannungsfreileitungen sind unzulässig. Bundesrechtliche Vorschriften bleiben 
unberührt. 

2.5 Erhöhung der Zahl der Stellplätze (§ 74 (2) Nr. 2 LBO) 

Die Stellplatzverpflichtung für Wohnungen gemäß § 37 Abs. 1 LBO wird wie folgt erhöht:  

- Für Wohnungen bis 60 m² Grundfläche auf 1,0 Kfz-Stellplätze pro Wohnung  

- Für Wohnungen über 60 m² Grundfläche auf 2,0 Kfz-Stellplätze pro Wohnung  

Bei der Berechnung der Grundfläche sind gemäß Wohnflächenverordnung (WoFlV) Bal-
kone, Loggien, Dachgärten und Terrassen zu 25 % anzurechnen.  
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schaft, den Hochwasserschutz u. die Regelung
des Wasserabflusses (§ 5 (2) Nr. 7 u. (4) § 9
(1) Nr. 16 und (6) BauGB)

Baugrenze

selbstständiger FußwegFußweg

Höhe baulicher
Anlagen

Begrenzungslinie von
Verkehrsflächen mit Bereichs-
festlegung ohne Ein- und Ausfahrt

Grünfläche als Bestandteil
von Verkehrsanlagen

Parkplatz

Fahrbahn mit Höhenlage

Gehweg

Flächen für Stellplätze, Garagen, Gemeinschafts-
garagen (§ 9 (1) 4 u. 22 BauGB, § 12 BauNVO)

Maß der baulichen Nutzung, Dachform
(§ 9 (1) 1 BauGB u. § 16-21a BauNVO)
(§ 2 (4)-(8) und § 74 (1) LBO)

Gemischt genutzte
Verkehrsanlage

Verkehrsflächen (§ 9 (1) 11 u.9 (2) BauGB)
Aufteilung unverbindlich

ZEICHENERKLÄRUNG UND FESTSETZUNGEN

Grenze des räuml.Geltungs-
bereichs (§ 9 (7) BauGB)

max. Zahl der Wohnungen je
Einzelhaus z.B. 22

Füllschema der Nutzungsschablone

Abgrenzung der unterschiedlichen
Festsetzungen

Bauweise und überbaubare Grundstücksfläche
(§ 22,23 BauNVO u.§ 9 (1) 2 BauGB)

WA Allgemeines Wohngebiet

Flächen für Anpflanzungen und die Erhaltung von
Bäumen und Sträuchern und Gewässern
(§ 9 (1) 25 BauGB)

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege
und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft (§ 9 (1) Nr.20 BauGB)

max.Höhe baulicher Anlagen (müNN)

Künftige Grenzen nach dem
Vorschlag des Planfertigers

PZ

HGP

Art der baulichen Nutzung
(§ 9 (1) 1 BauGB, § 1-11 BauNVO)

226,50

Pflanzzwang   (PZ)
gem. Textteil

Pflanzzwang   (PZ/E )
gem. Textteil

Umgrenzung von Flächen für Maß-
nahamen zum Schutz, zur Pflege
und zur Entwicklung von Boden,
Natur und Landschaft
(§ 9 (1) Nr.20 BauGB)

Hauptleitung für Abwasser
(unterirdisch)

Führung von Versorgungsanlagen und Leitungen
(§ 9 (1) 13 BauGB)

Grenze hundertjähriges 
Hochwasser HQ
(digitalisiert von LUBW)

Grenze Extremhochwasser 
HQ
(digitalisiert von LUBW)

100

extrem

Offene Bauweise-
nur Einzelhäuser zulässig

Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind
(§ 9 (1) 10 BauGB)

landwirtschaftl. Schutzfläche (LwSch)
Gehölze u. Einfriedigungen unzulässigLwSch

SD, DN 30°-35°

Schema-Schnitt zur Höhenfestlegung

EFH    0

30°

HGP  +8,5m

35°

+-


